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Antrag auf Zulassung / Anmeldung 

 (Teil II der) Gesellenprüfung (§ 36 HwO)  (Teil II der) Abschlussprüfung (§ 43 BBIG) 
 

 

Handwerkskammer Osnabrück- 

Emsland-Grafschaft Bentheim 

Dez. III / Berufsbildung 

Bramscher Straße 134 - 136 

49088 Osnabrück 

 

 

Prüfling: 

Ausbildungsberuf:   

(ggf. mit Fachrichtung, Schwerpunkt, Handlungsfeld, Wahlqualifikation etc.) 

Name, Vorname:    geb. am:   

Straße:    PLZ / Ort:   

Handy:    E-Mail:   

 

Ausbildungsbetrieb: 

Betriebsname:      

Straße:    PLZ / Ort:   

Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner:     

Telefon:      

 

 Ich beantrage die Zulassung für die bzw. für den Teil 2 der Gesellen-  

 bzw. Abschlussprüfung 

 Vertragliche Ausbildungsdauer:     

 Teil I der GP / AP bzw. ZP abgelegt am:    

 Berufsschule:      

 Folgende Unterlagen müssen mit eingereicht werden: 

• Kopie des Berufsausbildungsvertrages 

• Kopie über die Ergebnismitteilung der Zwischenprüfung bzw. des Teil 1 der GP / AP 

• Kopie über die Teilnahme an überbetrieblichen Unterweisungsmaßnahmen 

• Ggf. Unterlagen zur Beantragung eines Nachteilsausgleichs 

(Den Antrag auf Nachteilsausgleich bei Prüfungen finden Sie auf unserer Homepage) 

 
oder 

 Ich melde mich zur  1.   2. Wiederholung der Prüfung an. 

 Erstprüfung am:   in:   

 1. Wiederholung am:   in:   

  Mein Ausbildungsvertrag wurde verlängert bis zum:   

  Mein Vertrag wurde nicht verlängert und wiederhole die Prüfung auf eigene Kosten. 
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Folgende Unterlagen müssen bei einer Wiederholungsprüfung eingereicht werden: 

• Kopie der Bestätigung über die Lehrzeitverlängerung der HWK oder IHK 

• Hinweis zur nichtbestandenen Prüfung (Bescheinigung / Niederschrift) 

 

 

Angaben zur Berichtsheftführung: 

 

Wir bestätigen hiermit, dass die in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebenen Ausbildungs-

nachweise (Berichtshefte) ordnungsgemäß von der Auszubildenden/ dem Auszubildenden 

geführt und von der Ausbilderin/ dem Ausbilder regelmäßig kontrolliert wurden.  

 

Die Berichtshefte werden nicht mehr mit eingereicht!!! 

 

Angabe über Fehlzeiten in der Berufsausbildung, in Tagen:  

(Keine: Berufsschul-/ Urlaubs-/ Feiertage bzw. weitere überbetriebliche Bildungsmaßnahmen) 

 

Sofern Fehlzeiten von mehr als 15% vorliegen, bitten wir um sofortige telefonische 

Rücksprache, damit wir mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen können. 

 

 

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus, da sonst eine Bearbeitung nicht möglich ist.  

 

 

Ort / Datum:   

 

 

  _______________________   

Ausbilderin/ Ausbilder Auszubildende/ Auszubildender gesetzliche Vertreterin/ gesetzlicher Vertreter 

 

 

Von der Prüfungsausschussvorsitzenden/ dem Prüfungsausschussvorsitzenden  

bzw. der zuständigen Stelle auszufüllen: 

 

  Der Prüfling wird zur beantragten Prüfung zugelassen. 

 

  Der Prüfling wird zur beantragten Prüfung nicht zugelassen, weil 
- Hält die zuständige Stelle (Abschlussprüfungen) oder die Vorsitzende/ der Vorsitzende des Prüfungsausschusses  
  (Gesellenprüfungen) die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gegeben an, so entscheidet der Prüfungsausschuss 
  (§ 46 Abs. 1 BBIG und § 62 Abs. 3 BBIG / § 37 a Abs. 1 und § 42 n Abs. 3 Satz 2 HwO). 

 

 Begründung bei Nichtzulassung: 

   

   

   

   

  

Ort / Datum:   

 

 

 ________________  

Unterschrift Vorsitzende/ Vorsitzender bzw. der zuständigen Stelle 


